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11- 6g2..3 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XYll. Gesetzgcbullgsperiooc 

l\ n fra g e 

d('l~ l\b). M,l'). Il,l\lpt:, rrnl)~;t· 

an den Bundesminister fiJr (',(~sundheit und öffptltl ichen. Dietlst 

h0t-rpf f0nd l\ 1 t.lT10d 1. k,llTl('nt-e 

Mit der Novelle des Sonderabfallgesetzes, 8GBl. Nr. 376/1988, wurden 

Sonderabfälle, die bei Tätigkeiten in verschiedenen medizinischen und 

pharmazeutischen Bereichen anfallen, erstmals mit erfaßt. Nach Inkraft­

treten dieses Gesetzes am 1.1.1989 weigert sich der pharmazeutische 

Gr0Rhandel, die ca. 300 t l\ltul('(likamente, die von den Patienten an die 

Apottleken al::xjegeben werden, zurückzunehmen, wie dies anyeb 1 ich bisher 

freiwillig geschah. 

Im Begutachtungsverfahren zu dieser Novelle kritisierte das Bundesmini­

steriwn filr Gesundheit und öffentlicher Dienst (GZ 920.757/I1-2/A/6/87 

zwar das Fehlen von Angaben zwn Personalbedarf, Kosten llild Ermittlungs­

unterlagen, nicht aber die Einbeziehung weiterer Bereiche in die Sonder­

abfallgesetzgebung. Im CRgenteil: mit GZ 61.o35/I-VI/13a/87 forderte das 

BMGöD scxJar eine l\uswei tung auf die Tätiqkeit von Ärzten und Dentisten, 

was vom Gesetzgeber auch erfüllt wurde. 

Nun fordern Vertreter der Apothekerkalluller eine Aufgliederung des Medika-'­

mentenmülls in gefährlichen, der verbrannt werden muß, und jenen, der auf 

Ilausmüllde[X)nien abgelagert werden darf. 

In diesem Zusammenhang richten die unterzeichneten Abgeordneten an den 

Herrn BundeslTlNlister für Gesundheit und öffentlichen Dienst die nachstehende 

A n fra g e 

1. Ist Ihrem Ressort bekannt, welche Mengen von Medikamentenmüll vor 

Inkrafttreten der Sonderabfallg!?setznovelle tUxor 

a) Apotheken, b) Apothekengroßhandel, c) Pharmafirmen, d) Länder und 

Gemeinden (Sondermüllaktionen) der Müllverbrermung zugeführt wurden? 

2. Ist Ihrem Ressort bekannt, wer in der Vergangenheit dafür die Entsorgungs­

kosten getragen hat ? 
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3. Wie lautet die Stellungnahme Ihres Ressorts hinsichtlich der F'orderung" 

der Apothekerkamrner, die Aufg I iedenmg der Al bnedikarhente in geiähr I iche " 

für die Verbrennung bestimmte, und in weniger gefährli~he, die aUf Haus­

mülldeponien gelangen dürfen, vorzunehmen? 

4. Ist Ihrem Ressort bekannt, welche Mengen d1.0sPS MiIlls bisho.r m)(~r" 

Hausmülldeponien entsorgt' wurden? 

5. Mit welcher Begründung erfolgte die Empfehlung Ihres Ress,orts auf 
Ausweitung der Sonderabfallgesetzgebung auf die Tätigkeit der Ärzte, 

und Dentisten ? 

6. Hat· Ihr Ressort Konzepte zur Abfall vermeidung im medizinischen und 

pharmazeutischen Bereich erarbeitet bzw. Studien zu diesem Thema 

gefördert ? 
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